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Um beim plötzlichen und unerwar-
teten Tod eines Säuglings die Diagnose 

„Plötzlicher Säuglingstod“, „Plötzlicher 
Kindstod“ oder auch „Sudden Infant 
Death (SID)“ zu stellen, ist eine Ob-
duktion nötig. Seit Jahrzehnten gilt für 
jede SID-Definition, dass neben Anam-
nese und den Todesumständen auch die 

„postmortale Untersuchung“ [1] oder die 
„vollständige Obduktion“ [8] keinen pa-
thologischen Befund 
ergeben darf, der den 
plötzlichen Tod er-
klären könnte. Die 
Diagnose „Plötzli-
cher Kindstod“ (ICD 
10: R95) auf dem 
Leichenschauschein 
stellt somit immer 
nur eine Verdachts-
diagnose dar, auch 
wenn dies nicht aus-
drücklich vermerkt 
ist. Vielfältige Stu-
dien zeigten, dass in 
etwa 10 bis 50 Pro-
zent aller plötzlichen 
und unerwartet ver-
storbenen Säuglinge 
eine klare Todesur-
sache feststellbar ist 
(Übersicht bei [6]). 
Dabei handelt es 
sich sowohl um na-
türliche (Infektionen, 

Herzvitien usw.) als auch nicht natürliche 
(Unfälle, Tötungen) Todesursachen und 
in einigen Fällen lässt sich auch mit der 
Obduktion kein eindeutiges Ergebnis er-
zielen. Die zeigt sich auch bei den Sektio-
nen von Säuglingen (einschließlich unter 
der Geburt verstorbener und Totgebur-
ten), die im Zeitraum von 1993 bis 2002 
im Institut für Rechtsmedizin der Univer-
sität Leipzig obduziert wurden (Tab. 1).

Stellenwert der Obduktion  
beim Plötzlichen Säuglingstod
Böhm U, Kleemann WJ
Institut für Rechtsmedizin, Universität Leipzig

Jahr Obduktionen  
ingesamt 
(< 1 Jahr)

Plötzlicher 
Säuglingstod

Andere Todes-
ursachen,  
natürlicher 
Tod 

Andere Todes-
ursachen, 
nichtnatür-
licher Tod

1993 7 3 1 3

1994 7 4 1 2

1995 9 4 1 4

1996 8 3 4 1

1997 10 6 3 1

1998 9 3 3 3

1999 6 3 2 1

2000 6 3 3

2001 7 1 4 1

2002 7 4 3 1

gesamt: 76 34 25 17

Tab. 1
Todesarten der im Zeitraum 1993–2002 im Institut für Rechtsmedizin Leipzig 
obduzierten Neugeborenen und Säuglinge (Lebensalter < 1 Jahr). Bei den natürli-
chen Todesursachen handelte es sich vor allem um schwere Infektionen der Luft-
wege und Fehlbildungen; bei den nicht natürlichen Todesursachen finden sich 
Tötungen, Unfälle (z. B. Verkehrsunfall, Sturz aus der Höhe) und Aspirationen.
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Gespräch mit den Eltern zur 
Frage der Obduktion

Die Erfahrungen aus Gesprächen mit 
hinterbliebenen Eltern und die Ergebnis-
se wissenschaftlicher Untersuchungen 
haben gezeigt, dass durch den plötzlichen 
Tod eines Kindes die Eltern ein hohes 
Maß an Schuldbewusstsein entstehen 
kann [3, 7]. Es ist deshalb wichtig, die El-
tern in der akuten Situation nicht auszu-
grenzen und ihnen Informationen über 
den weiteren Ablauf zu geben.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich, 
solange nur der Verdacht eines plötzli-
chen Säuglingstodes besteht, um eine un-
geklärte Todesart. Dies führt jedoch nicht 
automatisch zu einer Obduktion, aller-
dings muss in den meisten Bundesländer 
die Polizei in Kenntnis gesetzt werden. 
Letztendlich entscheidet die zuständige 
Staatsanwaltschaft auf der Grundlage 
des polizeilichen Ermittlungsberichtes, 
ob eine Obduktion gemäß § 87 StPO in 
einem rechtsmedizinischen Institut ange-
ordnet wird. Eine Einwilligung zur Sek-
tion muss in diesem Fall nicht vorliegen. 
Sollte eine Freigabe zur Bestattung ohne 
Obduktion erfolgen, besteht die Mög-
lichkeit einer klinischen Obduktion.

Dieser Ablauf muss den Eltern erläu-
tert werden, insbesondere müssen sie 
darauf hingewiesen werden, dass es sich 
beim plötzlichen Säuglingstod um ein 
nach wie vor nicht vollständig aufge-
klärtes Phänomen handelt. Dabei sollte 
die Trauer der Eltern zugelassen und 
nicht durch Gabe von Beruhigungsmit-
tel unterdrückt werden. Es ist jedoch 
bekannt, dass Notärzte, die im Regel-
fall als erste vor Ort eintreffen, sich in 
dieser Situation häufig überfordert füh-

len, darüber hinaus wird es dem Versor-
gungsauftrag des Notarztes nicht gerecht, 
unter Umständen mehrere Stunden an-
haltende Betreuungsaufgaben zu über-
nehmen. Erfahrungsgemäß ist jedoch die 
(Dienst)stellung der Person, die mit den 
Eltern spricht, für letztere unerheblich, 
es muss also nicht notwendigerweise 
der Arzt sein. Auch ein Rettungssanitäter 
oder -assistent kann diese Aufgabe über-
nehmen [3]. Im Idealfall existiert ein 
Kriseninterventionsteam (KIT). Im Re-
gierungsbezirk Leipzig besteht hier eine 
Zusammenarbeit mit dem Bereitschafts-
dienst des Institutes für Rechtsmedizin 
und dem KIT, so dass die weitere Betreu-
ung gewährleistet ist.

Auch die Bedeutung einer Sektion 
sollte mit den Eltern unmittelbar be-
sprochen werden: Entgegen der vor-
herrschenden Meinung, dass den El-
tern durch die Empfehlung oder gar 
Anordnung einer Obduktion zusätzli-
cher emotionaler Stress bereitet wird, 
können durch eine Obduktion Schuld-
gefühle ausgeräumt und die Trauerar-
beit kann dadurch erleichtert werden. 
Man sollte sich stets vor Augen hal-
ten, dass die Eltern ein Recht auf das 
Wissen um die korrekte Todesursache 
ihres Kindes haben. Dieses wird ihnen 
vorenthalten, wenn sie nicht auf die 
Möglichkeit einer Sektion hingewie-
sen werden [4]. Zur Ermittlung der 
Todesursache, aus forensischen Grün-
den und der Exkulpierung der Eltern 
vor sich selbst, aber auch zum Schutz 
vor Vorwürfen, die ihnen von anderen 
(Verwandten, Nachbarn, eventuell so-
gar Lebenspartnern) entgegengebracht 
werden, ist eine Obduktion nötig.
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Obduktion

Zur Obduktion sollten anamnestische 
Informationen zu Vorerkrankungen so-
wie Angaben zur Auffindung des Säug-
lings vorliegen. So ist es wichtig zu wis-
sen, wann das letzte Lebendzeichen des 
Kindes registriert wurde, wann und in 
welcher Menge die letzte Nahrungsauf-
nahme erfolgte, in welcher Lage und 
wo es hingelegt und aufgefunden wurde, 
ob es erbrochen hatte, verschwitzt war 
(wenn möglich Körpertemperatur mes-
sen) und ob Reanimationsmassnahmen 
durchgeführt wurden. Auch die Art der 
Schlafstätte, der Unterlage, Bekleidung, 
des Bettzeuges und der Raumtemperatur 
sollten bekannt sein.

Die Obduktion (auch innere Leichen-
schau, Sektion oder Autopsie genannt) 
erfolgt durch einen Arzt (klinische Sek-
tion) oder bei der Legalsektion durch 
zwei Ärzte, von denen einer die Gebiets-
bezeichnung „Rechtsmedizin“ tragen 
muss. Im Rahmen der wissenschaftli-
chen SID-Forschung ist es bundesweit 
zu einer gewissen Vereinheitlichung der 
Sektionstechnik sowie der ebenso wich-
tigen Voruntersuchungen (Anamne-
seerhebung, Fundortbeschreibung usw.) 
und Nachuntersuchungen (Histologie, 
Mikrobiologie, Toxikologie) gekommen, 
so dass die in verschiedenen Instituten 
erhobenen Daten vergleichbar sind. Es 
existiert in Deutschland allerdings kein 
verbindliches standardisiertes Protokoll 
für Säuglingssektion auch wenn Vor-
schläge gemacht wurden [5].

Im Allgemeinen wird zunächst eine 
äußere Leichenschau durchgeführt, de-
ren Ziel die möglichst genaue Feststel-
lung des Todeszeitpunktes unter Zuhil-

fenahme der sichern Todeszeichen ist. 
Weiterhin erfolgt eine Beurteilung von 
Größe, Gewicht und Pflegezustand des 
Säuglings. Im Rahmen der sich anschlie-
ßenden Sektion werden makroskopische 
und nach Aufbereitung auch mikros-
kopische Befunde der inneren Organe 
erhoben, insbesondere geht es um die Er-
fassung eventuell vorhandener Fehlbil-
dungen innerer Organe, z. B. angebore-
ner Herzfehler. Zu den weiterführenden 
Untersuchungen gehören eine Röntgen-
aufnahme des Skelettes, bakteriologi-
sche und virologische Untersuchungen 
zur Feststellung von Infektionen sowie 
verschiedene Laboruntersuchung zum 
Nachweis von Stoffwechselerkrankun-
gen oder Intoxikationen. Nur, wenn 
sich bei allen Untersuchungen keine 
todeswürdigen Befunde ermitteln las-
sen, kann die Diagnose eines plötzlichen 
Säuglingstodes gestellt werden.

Die bei der Untersuchung der Auf-
findesituation und bei der Obduktion 
erfassten Daten und Befunde machten es 
möglich, eine Reihe von Risikofaktoren 
(z. B. die Bauchlage) zu identifizieren. 
Nach Veröffentlichung dieser Risikofak-
toren und Empfehlungen zur Vermei-
dung dieser Risikofaktoren sank die 
Inzidenz des plötzlichen Säuglingstodes 
in Deutschland um mehr als die Hälfte. 
Die Inzidenz keiner anderen Todesursa-
che konnte in so kurzer Zeit allein durch 
Anwendung empirischer Erkenntnisse 
derart drastisch gesenkt werden. Um 
hier weitere Erfolge zu erzielen ist es 
nötig, möglichst alle plötzlich verstor-
benen Säuglinge unter Einbeziehung 
der Auffindesituation zu obduzieren 
und mit den epidemiologischen Daten 
abzugleichen. Nach Daten aus ande-
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ren Ländern müsste eine noch deutlich 
niedrigere Indizidenz in Deutschland zu 
erreichen sein.
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